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A. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Aurich 

Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 368 „Alte Post Ogenbargen“ 
 
Der Rat der Stadt Aurich hat am 20.02.2020 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan Nr. 368 „Alte 
Post Ogenbargen“ nach § 10 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) mit der Begründung und den örtlichen 
Bauvorschriften über die Gestaltung gemäß § 84 Abs. 3 NBauO, als Satzung beschlossen. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 368 ist im nachfolgenden Kartenausschnitt, der Be-
standteil der Bekanntmachung ist, schwarz umrandet dargestellt. 
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Der Bebauungsplan mit der Begründung wird im Rathaus der Stadt Aurich im Erdgeschoss, Raum 023, 
Bgm. Hippen Platz 1, 26603 Aurich, während der Öffnungszeiten, Mo – Mi von 8:00 Uhr bis 15:30 
Uhr, Do von 8:00 Uhr – 18:00 Uhr sowie Fr. von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr, zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Aufgrund der aktuellen Situation 
hinsichtlich der Corona-Pandemie ist das Rathaus bis auf Weiteres wieder zugänglich. Die Stadt Au-
rich bittet um Terminabsprache unter folgender Rufnummer: 04941 – 12 2121. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche von durch Festsetzungen des Be-
bauungsplanes oder dessen Durchführung eintretenden Vermögensnachteilen, die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichnet sind, sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. Der Entschädigungsberechtigte kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen (§ 44 Abs. 1 BauGB) beantragt.  
 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.  
 
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung des Bauleitplanes schriftlich ge-
genüber der Stadt Aurich unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden am 28.08.2020 
tritt der Bebauungsplan in Kraft.  
 
Auf die gleichlautende Bekanntmachung im Aushangkasten des Rathauses, sowie im Internet unter 
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-
2020.html   wird hingewiesen.  
 
Des Weiteren wird gemäß § 10a Abs. 2 BauGB der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begrün-
dung dauerhaft ins Internet sowie gem. § 4a Absatz 4 BauGB unter:  
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste eingestellt.  
 
Aurich, den 28.08.2020 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Feddermann 
 
 
 
 
 
 

https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2020.html
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2020.html
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste
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1. Verordnung zur Änderung der 
Norderneyer Gefahrenabwehrverordnung 

(NeyGefAbVO) 
 
Aufgrund des § 55 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) in der 
Fassung vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2019 (Nds. GVBl. 
S. 428), hat der Rat der Stadt Norderney gemäß § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), in seiner Sitzung am 18.08.2020 folgende 1. Änderungsver-
ordnung der Norderneyer Gefahrenabwehrverordnung (NeyGefAbVO) vom 16.04.2013 (Amtsbl. d. LK 
Aurich Nr. 17 S. 74) beschlossen: 
 

Art. 1 
 
In § 4 Absatz 2 Satz 2 wird 
 
„vom 1. März bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres“ 
 
durch 
 
das Wort „ganzjährig“ ersetzt. 
 

Art. 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
26548 Norderney, den 18.08.2020 
 
Stadt Norderney 
 
Bürgermeister 
Ulrichs 
 
 

 
B. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung in der Flurbereinigung Holte, Landkreis Leer 

Schlussfeststellung 
 

Im Flurbereinigungsverfahren Holte wird gemäß § 149 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 
16.03.1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 
2794 festgestellt, dass die Ausführung des Verfahrens nach dem Flurbereinigungsplan in der Fassung 
des Nachtrages IV vom 16.07.2020 bewirkt ist. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die 
im Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen. 
 
Die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Holte hat ihre Aufgaben in vollem Um-
fang erfüllt. Sie erlischt damit gemäß § 149 Abs. 4 FlurbG. 
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Begründung: 
 
Das Flurbereinigungsverfahren Holte ist nach den Bestimmungen des Flurbereinigungsplanes und des 
Flurbereinigungsgesetzes neu eingeteilt. Die festgesetzten Maßnahmen sind durchgeführt. Die Be-
richtigung des Grundbuches und der übrigen öffentlichen Bücher ist bewirkt. Die Voraussetzungen 
für die Schlussfeststellung liegen demnach vor. 
 
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind erfüllt. Insbesondere sind keine Darlehensverbind-
lichkeiten mehr zu erfüllen. Die Unterhaltung und Benutzung der gemeinschaftlichen Anlagen sind 
durch Übertragung auf andere Träger sichergestellt. Weitere Aufgaben seitens der Teilnehmerge-
meinschaft bestehen nicht mehr. Sie erlischt damit gemäß § 149 Abs. 4 FlurbG. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regiona-
le Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 
Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
Hinweis: Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung 
auch im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachun-
gen“ eingestellt. 
 
Aurich, den 19.08.2020 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 - Geschäftsstelle Aurich -  
 
Im Auftrage 
Bohlen 
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http://www.flurb-we.niedersachsen.de/

